Merkblatt

für die Bewilligung von

FAHRZEUGEN

aus Mitteln der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V.

Für die Anschaffung von Fahrzeugen müssen folgende Punkte beachtet werden:

Antragstellung

1. Der Antragsteller hat die Möglichkeit, den von ihm gewünschten Fahrzeugtyp vorzuschlagen, wobei zu berücksichtigen ist, dass nur das jeweilige Standardmodell bewilligt werden kann. Sofern eine teurere Version gewünscht wird, muss der Mehrpreis vom Antragsteller übernommen werden. Im Antrag müssen Fabrikat, Typ und etwaige Zusatzausstattungen angegeben werden.

Für die Auswahl zur Anschaffung im Einzelfall sind Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und technischen Eignung entscheidend.

2. Farben für die beantragten Fahrzeuge:

Serienlackierung nach Wahl; Sonderlackierungen gegen Aufpreis nur bei Übernahme der Mehrkosten durch den Antragsteller.

Ausstattung:

Falls Sonderausstattungen benötigt werden, sind diese bei Antragstellung aufzuführen. Es werden nur solche Sonderausstattungen berücksichtigt, die für die Beförderung Behinderter unbedingt erforderlich sind und der Sicherheit dienen. Die Kosten für darüber hinaus gewünschte Sonderausstattungen müssen vom Antragsteller in voller Höhe übernommen werden.

3. Die Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V. nimmt grundsätzlich nur Erstanschaffungen von Fahrzeugen vor.

4. Bei Antragstellung muss eine Stellungnahme des zuständigen Sozialhilfeträgers vorgelegt werden, mit der die Notwendigkeit der Fahrzeugbeschaffung bestätigt wird. Ferner muss bescheinigt werden, ob seitens der öffentlichen Hand mit einem Zuschuss zu den Anschaffungskosten gerechnet werden kann.

Anträge ohne Stellungnahme des zuständigen Sozialhilfeträgers können dem Kuratorium nicht zur Beratung vorgelegt werden.

5. In Ausnahmefällen kann die nachträglich vorzunehmende behindertengerechte Ausstattung von Fahrzeugen bezuschusst werden, sofern das Fahrzeug geeignet erscheint und die Ausstattung den einzuhaltenden Normen entspricht. Die Förderung erfolgt analog der geltenden Inventarförderung .

6. Dem Antrag ist eine Erklärung darüber beizufügen, wie die laufenden Kosten (Betriebskosten und Abschreibung) für die Fahrzeuge aufgebracht werden. Bei der Berechnung der Kosten ist jährlich ein Betrag von 20 % des Anschaffungspreises als Abschreibungsbetrag anzusetzen. Dadurch soll eine Ersatzbeschaffung ohne Mittel der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V. gewährleistet sein, wenn das von ihr angeschaffte Fahrzeug unbrauchbar geworden ist.

Beschaffung und Auslieferung der Fahrzeuge

7. Die Fahrzeugbeschaffung erfolgt nach Eingang der Selbstbeteiligung durch die Geschäftsstelle der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V.

8. Die Fahrzeuge sind durch den Antragsteller direkt vom Herstellerwerk abzuholen. Die Auslieferung über Händler ist nicht möglich. Eine Ausnahme bilden Fahrzeuge der Fa. 
Opel:

nördlicher Bereich:

Autohaus Reuterbrücke, 53129 Bonn

südlicher Bereich:

Fa. Johann Häussler Kraftfahrzeuge, 80339 München

Verpflichtungen nach Übernahme der Fahrzeuge

9. Nach Auslieferung der Fahrzeuge sind die Fahrerhaustüren und die Hecktür vom Fahrzeughalter mit folgender Aufschrift zu versehen:

„AKTION MENSCH BRINGT VIELES INS ROLLEN“

Zu diesem Zweck stellt die Geschäftsstelle kostenlos Klebefolien zur Verfügung. Von dieser Regelung ausgenommen sind alle Fahrzeuge für den Einsatz in der Frühförderung.

10. Nach Fertigstellung ist der Geschäftsstelle der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V. ein Foto einzureichen, auf dem die Aufschrift ersichtlich ist.

11. Die Fahrzeuge bleiben 5 Jahre lang Eigentum der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V.. Über die Überlassung wird ein Vertrag abgeschlossen. Der Kfz-Brief muss nach Zulassung des Fahrzeugs an die Geschäftsstelle der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V. zur zentralen Aufbewahrung zurückgegeben werden. Eine Verwendungszweckänderung bzw. Weiterveräußerung der Fahrzeuge ist nur mit Zustimmung des Kuratoriums der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e.V. zulässig.

Die Fahrzeuge sind nach 5 Jahren abgeschrieben. Eine Weiterveräußerung des Fahrzeugs ohne Zustimmung des Kuratoriums kann nach 5 Jahren erfolgen.

Die Ersatzbeschaffung muss aus den Abschreibungsbeträgen finanziert werden (vgl. Punkt 6).

12. Das Kuratorium der Deutschen Behindertenhilfe - Aktion Mensch e. V. hat in der Sitzung am 22.08.2002 folgende regionale, sektorale und inhaltliche Beschränkungen bei der Bewilligung von Fahrzeugen bestätigt:

a) Für die Bereiche Vorsorge, Beratungsdienste und ambulante Dienste hat der Antragsteller eine Selbstbeteiligung in Höhe von 20 % des Listenpreises aufzubringen.

b) Für die Förderung von Fahrzeugen für Wohnheime, Behindertenfahrdienste, Tagesstätten und Sonstige sind Eigenmittel in Höhe von 30 % aufzubringen. Die Förderung von Fahrzeugen für Werkstätten für Behinderte ist in den alten Bundesländern ausschließlich auf solche Fahrzeuge beschränkt, die der Beförderung von Schwerbehinderten dienen..

c) Fahrzeuge für Arbeitsprojekte, die überwiegend für den Transport von Gütern oder für maschinellen Arbeitseinsatz benötigt werden („Nutzfahrzeuge“, z.B. LKW), werden nicht nach den Grundsätzen der Fahrzeugförderung bezuschusst. Die Förderung erfolgt analog der geltenden Inventarförderung.
Bonn, den 22. August 2002
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